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WIE WOHNEN DIE WEIBLICHEN ANGESTELLTEN?

Für die berufstätige Frau ist die Wohnungsfrage eines der wichtigsten, aber noch

völlig ungelösten Probleme. Die Einkommensverhältnisse der Mehrzahl der berufstätigen

Frauen ermöglichen im allgemeinen nur dadurch ein Auskommen, daß zumindesten die

Kosten für die Wohnung von anderen, vor allem von der Familie, mitgetragen werden. Wenn

auch für die jüngere weibliche Berufstätige das Mitwohnen in der Familie tragbar ist,

so gibt es doch bereits fast 4 Millionen ledige berufstätige Frauen über 25 Jahre (ohne die

Mithelfenden und die Hausangestellten gerechnet), darunter fast eine halbe Million

weibliche Angestellte, die andere Wohnformen als notwendig erstreben. Diese Zahl

alleinstehender Frauen nimmt ständig zu; je mehr aber die Entwicklung dahin drängt,

daß der Beruf auch für die Frau Lebensberuf wird, je mehr ältere berufstätige Frauen

es gibt, desto nötiger verdient die berufstätige Frau eine besondere Rücksicht im Rahmen

der Wohnungsfürsorge. Der Zusammenhang zwischen „Arbeit und Wohnung" soll auf

der Septembertagung der Gesellschaft für Gewerbehygiene (in Referaten des Frankfurter

Städtebauers May und des Berliner Stadtmedizinalrates Drigalski) ausführlich behandelt

werden; es wäre zu wünschen, daß hierbei auch auf die berufstätige Frau eingegangen

wird.

Wichtige Aufschlüsse über die heutigen Wohnverhältnisse erwerbstätiger Frauen

bieten die Erhebungen, die im vergangenen Jahr vorgenommen wurden, vor allem die

beiden großen Erhebungen des ZdA über die Arbeits- und Lebensverhältnisse der weib¬

lichen Angestellten und der Arbeitsgemeinschaft deutscher Frauenberufsverbände (dar¬

unter besonders der Verband weiblicher Handels- und Büroangestellter) über die wirt¬

schaftlichen und sozialen Verhältnisse der berufstätigen Frauen. Wir stellen hier die

Ergebnisse beider Erhebungen zur Wohnfrage der weiblichen Angestellten zusammen.

Es wohnten ZdA VwA

bei den Eltern 84% 75%

in Untermiete 7% 10%

in eigener Wohnung 9% 13%

in Werkswohnung
— 2%

Es ergibt sich übereinstimmend, daß heute mehr als drei Viertel der weiblichen

Angestellten in der Familie mitwohnen müssen. Da beide Erhebungen auf einem großen

Untersuchungskreis fußen, wird man diese Zahlen als gültig und andere Ergebnisse als

unrichtig ansehen müssen. (So wird z. B. in einem Aufsatz im Reichsarbeitsblatt

[F. Schmidt, Ledigen- und Altersheime, Nr. 16 vom 5. Juni 1930, S. II 253] angegeben,

daß von 240 000 weiblichen Angestellten in Berlin 72 000 — also 30% — in Untermiete

wohnen sollen. Und eine Umfrage einer Gewerbelehrerin [„Die Frau und ihr Haus",

Märzheft 1930] gab sogar an, daß von 200 befragten Angestellten und Beamtinnen 45%

in Untermiete und 55% in eigener Wohnung wohnen sollen!) — Nach der Erhebung

des ZdA teilten außerdem noch 70% der bei den Eltern Wohnenden ihr Zimmer mit



anderen Personen, nach der Erhebung des VwA wurden auch 70% der Alleinwohnungen

mit anderen Mietern geteilt!

Wohnungen für berufstätige Frauen. Der Hauptgrund für diesen geringen Anteil

alleinwohnender weiblicher Angestellter findet sich in den Mietpreisen, die sich bei

einem Durchschnittseinkommen von rd. 130 M. netto nicht ertragen lassen. Neben der

Einkommensfrage ist die Wohnungsbeschaffungsfrage das Haupthindernis für eine

Lösung des Frauenwohnproblems. Hauszinssteuerneubauten sind bisher nur in Berlin

für Ledige (über 35 Jahre) freigegeben worden. Was ist an besonderen Wohnbauten

für ledige Frauen bisher geschaffen worden? Wir stellen hier eine kleine Auswahl-

Übersicht — ohne Kommentar — zusammen, die zugleich die verschiedenen Wege zur

Kapitalbeschaffung zeigt:
In Frankfurt: einwandfrei gebauter Wohnhausblock für alleinstehende Frauen

(meist Lehrerinnen), eigene private Bauinitiative, 39 Zwei- und Dreizimmerwohnungen,

eingerichtete Einzelküchen, Einzelbäder, Zentralheizung, Baukosten 175 000 RM., davon

80% durch die Stadt, 20% Eigenkapital, pro Wohnung umgerechnet etwa 900 RM., Miet¬

preis durchschnittlich 65 RM. im Monat, der sich jedoch durch Heizung etc. wesentlich

erhöht!

In Hamburg: Frauenheim des ADGB, 71 Wohnungen für alleinstehende Frauen,

eingerichtete Einzelküchen, außerdem Zentralküche, gemeinsame Bäder, Aufenthalts¬

räume, Kinderheim. Ohne Kapitaleinlagen, niedrige Mieten.

In Charlottenburg: Postbeamtinnenheim, 100 Wohnungen, je 1 Zimmer mit Bett¬

nische und Kochraum, gemeinsame Bäder. Baugrund und Hypotheken durch Post und

Hauszinssteuer, außerdem Eigenkapital, Mieten 25—40 RM.

In Leipzig: Beamtinnenheim, 19 Ein- bis Dreizimmerwohnungen, Kosten 180 000 RM.,

von Post, Baugenossenschaft festbesoldeter Frauen (eigens zu diesem Zwecke gegründet!)

und Beamtenbank gedeckt. Mieten 40—90 RM.

In Lübeck: Frauenwohnhaus, Ein- bis Dreizimmerwohnungen, jede Mieterin 800 bis

1500 RM. Kapitaleinlage, außerdem Hypotheken aus öffentlichen Mitteln, Mietpreise

28—50 RM. — Außerdem Heime in München, Stuttgart, Königsberg, Gera, Potsdam.

URTEILE UND ENTSCHEIDUNGEN

Die Reichspost als Sittenrichterin — und die Antwort des Arbeitsgerichts. Die

Frage, ob und wieweit das Privatleben der Angestellten das Arbeitsverhältnis beeinflußt,

ist in der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung bisher fast durchweg in menschlich und

sozial reaktionärer Weise beurteilt worden. Umso bedeutsamer ist ein kürzlich ge¬

fälltes erfreulich mutiges und vorurteilsfreies Urteil des Arbeitsgerichts in Hamburg

(Aktenzeichen Arb. Nr. 7125/29), dessen Begründung wir für prinzipiell wichtig genug

halten, um sie hier ausführlicher wiederzugeben. Einer 20jährigen Postaushelferin beim

Fernsprechamt war gekündigt worden — wegen außerehelichen Verkehrs! Als sie oder

vielmehr die Betriebsvertretung daraufhin wegen „unbilliger Härte" die Klage ein¬

reichte, beantragte die Postbehörde die Abweisung, weil die Angestellte „durch ihr

Verhalten gegen die guten Sitten verstoßen und sich der Achtung, die ihr Beruf erfor¬

dere, nicht würdig gezeigt habe. Vorehelicher Geschlechtsverkehr eines jungen Mäd¬

chens widerspreche jeder guten Sitte . . . Weiterbeschäftigung könne nicht erfolgen,

weil . . . den übrigen Arbeitnehmern die Zusammenarbeit mit einem leichtfertigen,

sittlich minderwertigen Mädchen nicht zugemutet werden könne!" Das Arbeitsgericht

gab jedoch der Klage statt und verurteilte die Post zur Weiterbeschäftigung oder Zah¬

lung einer Entschädigung und begründete seine Auffassung mit folgenden kräftigen

Worten: „Der Ansicht, daß die Voraussetzung sittlich tadelloser Führung niemals mehr

bei vorehelichem Geschlechtsverkehr eines Mädchens erfüllt werden könne, vermag das

Gericht nicht beizutreten. Die Tatsache einer vorehelichen sexuellen Betätigung einer



Frau reicht allein nicht aus, um ihr die sittlich einwandfreie Führung schlechthin ab¬

zusprechen und ein Werturteil dahin zu fällen, daß sie sittlich minderwertig sei . . .

Der Maßstab der tadellosen sittlichen Führung kann weder aus den Anschauungen der

Beklagten noch aus einem für alle Zeiten unwandelbaren Sittengesetz entnommen

werden. Es mag Zeiten gegeben haben, nach deren Anschauungen eine unver¬

heiratete Frau nicht mehr den Begriff der sittlich tadellosen Führung erfüllte, wenn

sie sich zur geschlechtlichen Vereinigung einem Manne hingegeben hatte. Derartig

starre Anschauungen entsprechen aber dem heutigen Volksbewußtsein nicht. Der

Begriff sittlich tadelloser Führung ist ein relativer, besonders, wenn sie eine vom

Arbeitnehmer zu erfüllende Bedingung des Arbeitsvertrages ist . . . Im Arbeitsverhältnis,

das sittlich tadellose Führung zur Bedingung macht, kann dieser Begriff stets nur unter

Berücksichtigung der spezifischen Verhältnisse entschieden werden. Selbst zugunsten

der Auffassung der Beklagten würde doch dies nur für das reine Privatleben gelten,

nicht aber innerhalb der Grenzen des Arbeitsvertragslebens. Hier ist . . . das private

Leben aber nur soweit zu berücksichtigen, daß es Auswirkungen auf den Dienst und

die Eignung zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben haben kann. Inwiefern sich aber

die sexuelle Betätigung einer Helferin auf den Dienst auswirken soll, ist nicht zu er¬

kennen . . . Das Ansehen der Beklagten und die Erfüllung dienstlicher Aufgaben leiden

nicht darunter, daß sie ledige Frauen beschäftigt, die auf sexuellem Gebiet die Gleich¬

berechtigung mit dem Mann in Anspruch nehmen und sich entsprechend verhalten.

Dem Standpunkt der Beklagten, daß ihren Beamtinnen und Angestellten die Zusammen¬

arbeit mit einem leichtfertigen, sittlich minderwertigen Mädchen nicht zugemutet werden

kann, ist beizutreten. Nicht beigetreten werden kann aber ihrer Ansicht, daß die hier

in Frage stehende Helferin so bezeichnet werden muß und dazu zwingt, Kollegen und

Kolleginnen vor der Zusammenarbeit mit ihr zu schützen. Das Gericht vermag den

krassen Schlüssen der Beklagten, die sie aus der geschlechtlichen Betätigung einer Frau

zieht, nicht zu folgen. Es muß auch bezweifeln, daß diese Ausführungen von der

Beklagten selbst als unerschütterlich geltend angesehen werden. Denn dann müßte

sie folgerichtig künftig geschlechtliche Unversehrtheit und Erstreckung der vor der

Einstellung verlangten ärztlichen Untersuchung auf diese zur Bedingung für die An¬

stellung machen . . .,
dann müßte Beklagte sich auch vor der Einstellung solcher Frauen

bewahren, die vorher schon Geschlechtsgemeinschaft mit einem Manne gepflogen haben,

die also nach ihrer Auffassung ihren Dienst schon als sittlich minderwertige Mädchen

antreten würden." Diesen Ausführungen ist nichts hinzuzufügen!

Schönheitsoperation — keine selbstverschuldete Krankheit! Zu der gerade für weib¬

liche Angestellte wichtigen umstrittenen Frage der sozialen Kosmetik entnehmen wir

der Presse (Frankfurter Generalanzeiger vom 20. Juni 1930) ein bemerkenswertes Urteil

des Frankfurter Arbeitsgerichts. Eine Verkäuferin, die sich in gekündigter Stellung

befand, ließ sich durch eine Operation mit sechswöchentlicher Nachbehandlung ihre

schlechtgeformten Beine verbessern. Ihr Chef verweigerte ihr die Gehaltszahlung für

diese Zeit, weil eine solche Schönheitsoperation eine selbstverschuldete Krankheit sei.

Das Arbeitsgericht kam jedoch zu der Auffassung, „daß ein Chef, der fünf Jahre eine

Angestellte beschäftigt habe, sehr wohl die Kosten einer notwendigen Schönheits¬

operation tragen könne" und verurteilte ihn, für die umstrittenen sechs Wochen das

volle Gehalt zu zahlen.

KLEINE NACHRICHTEN

Auf der Tagungsordnung des Deutschen Juristentages, der vom 10. bis 13. September

in Lübeck stattfinden wird, steht — ein bedeutsames Zeichen der Zeit! — auch ein

Referat von Schultz-München und Marianne Weber-Heidelberg: „Inwieweit bedürfen die

familienrechtlichen Vorschriften des BGB mit Rücksicht auf den die Gleichberechtigung



der Geschlechter aussprechenden Artikel 119 Absatz 1 Satz 2 der Reichsverfassung einer

Änderung?" (Der Art. 119 Abs. 1 lautet: „Die Ehe steht als Grundlage des Familien¬

lebens und der Erhaltung und Vermehrung der Nation unter dem besonderen Schutz

der Verfassung. Sie beruht auf der Gleichberechtigung der Geschlechter.")

Der Bund Entschiedener Schulreformer veranstaltet seinen alljährlichen öffentlichen

Kongreß diesmal über das Thema „Frauenbildung und Kultur" vom 1. bis 4. Oktober

in Berlin. Es werden u. a. Clara Bohm-Schuch und Gertrud Bäumer sprechen.

Der Verband Deutscher Sozialbeamtinnen tagte in Köln und hörte als grundlegendes
Referat die sachsiche Landtagsabgeordnete Else Ulich-Beil über die gegenwärtige Lage
der Frau und Mutter in Wirtschaft und Gesellschaft sowie zwei Referate über Heran¬

bildung der weiblichen Jugend und Mütterfürsorge. Da jedoch, wie die „Kölnische

Volkszeitung" bemerkt, „der Deutsche Verband der Sozialbeamtinnen eine politisch
wie konfessionell neutrale Vereinigung ist, war das Ausweichen vor tieferliegenden
trennenden Gesichtspunkten unvermeidlich" 1

Die Open-Door-Internationale hielt ihren Kongreß im Juni in Genf ab und wollte

mit ihrem nicht zufälligen örtlichen und zeitlichen Zusammentreffen mit der inter¬

nationalen Arbeitskonferenz wohl ihre gegensätzliche Stellung betonen und das Interesse

auf sich lenken. Das Bestreben unbedingter Gleichstellung der Frau mit dem Mann

und damit die Ablehnung aller Schutzbestimmungen führte z. B. die Rednerin Frank¬

reichs zu der absurden Behauptung, daß Nachtarbeit die Nerven mehr schone als Tages¬

arbeit, und die Rednerin Englands stellte die vom Internationalen Arbeitsamt geforderte

Beschränkung der von Frauen zu tragenden Lasten als lächerlich und unnötig darl
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